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WSA Donau MDK 
Postfach 10 10 19 · 93010 Regensburg 

 

 

Schifffahrtspolizeiliche Anordnung  
 
Nr. 32/2024 
 
des WSA Donau MDK 
gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der 
Binnenschifffahrt vom 20.03.2023 (BGBl. I, S. 
82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.12.2023 (BGBl. I, Nr. 409) i.V. mit § 1.22 der 
Anlage A zur Donauschifffahrtspolizeiverordnung 
vom 27.05.1993 (BGBl. I, S. 741), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 28.04.2023 
(BGBl. I, Nr. 118) 
 

Freigabe des Schiffsverkehrs im Bereich der Bundeswasserstraße 
Donau nach Unterschreitung der Höchsten 
Schifffahrtswasserstände zwischen Jochenstein und Kelheim 
 

 
  
1. Die Freigabe des Schiffsverkehrs auf den Streckenabschnitten zwi-

schen 
 

- Schleuse Straubing, Donau-km 2321,8 und der 
- Schleuse Kachlet, Donau-km 2230,6 

 
Sowie 
 

- Schleuse Kachlet, Donau-km 2230,6 und 
- Jochenstein, 2201,75 linkes Ufer bzw Passau-Achleiten, Do-

nau-km 2223,21 rechtes Ufer, 
 
erfolgt nach Unterschreitung der maßgeblichen Höchstens Schiff-
fahrtswasserstände an den Pegeln 
 

- Pfelling (HSW 620 cm), 
- Hofkirchen (HSW 480 cm) 

und 
- Passau/Donau (HSW 780 cm). 

 
  
2. 
 
 
 
 
 
 

Beim Befahren des Streckenabschnittes der Bundeswasserstraße Do-
nau zwischen  
 

- Schleuse Straubing, Donau-km 2321,8 und  
- Kelheim 2414,7, 
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3. 

muss mit Treibgut sowie verzogenen oder fehlenden Fahrrinnenton-
nen gerechnet werden. 
 
Der Streckenabschnitt Straubing – Kelheim ist mit besonderer Vor-
sicht zu Befahren. 
 
Beim Befahren des Streckenabschnitts zwischen 
 

- Schleuse Straubing, Donau-km 2321,8 und 
- Jochenstein, Donaukm 2201,75 linkes Ufer bzw. Passau-

Achleiten, Donau-km 2223,21 rechtes Ufer, 
 
nach Unterschreitung der oben genannten Höchsten Schifffahrts-
wasserstände, 
 
muss ebenfalls mit Treibgut sowie verzogenen oder fehlenden Fahr-
rinnentonnen gerechnet werden. 
 
Der Streckenabschnitt Straubing – Jochenstein ist nach Unterschrei-
tung der Höchsten Schifffahrtswasserstände mit besonderer Vorsicht 
zu Befahren. 

  
4. Mit Ablauf der Veröffentlichung im Elektronischen Wasserstraßen-In-

formationsservice ist die schifffahrtspolizeiliche Anordnung aufgeho-
ben. 

 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Donau MDK 
Regensburg, 11.06.2024 
 
Im Auftrag 
 
Kobbe 
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Diese Veröffentlichung wurde maschinell erstellt und trägt daher keine Unterschrift. 


